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Zeichenerklärungen 
— =    genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
0 =    Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der

     letzten besetzten Stelle
• =    Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
. . . =    Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
() =    Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
/ =    keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
x =    Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

     (oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
D =    Durchschnitt
s =    geschätzte Zahl
p =    vorläufige Zahl
r =    berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem
Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen.
Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. 
Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der 
Endsumme abweichen.
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1. Vorbemerkungen

In der Baupreisstatistik werden Preisindizes für Bauwerke, Bauabschnitte und Bauarbeiten berechnet. Diese Indizes 
spiegeln die Entwicklung der Preise für den Neubau ausgewählter Bauwerkstypen des Hoch- und Tiefbaus sowie für 
die Instandhaltung von Bauwerken wider. Die Preisindizes dienen unter anderem der Konjunkturbeobachtung be-
züglich der Preisentwicklung im Baugewerbe. Sie werden zudem häufig bei der Schätzung aktueller oder historischer 
Verkehrswerte bzw. Anschaffungs-/Wiederbeschaffungswerte sowie zur Anpassung vertraglich vereinbarter Zahlun-
gen genutzt (Wertsicherungsklauseln). 

Für die Berechnung der Indizes werden vierteljährlich – in den Monaten Februar, Mai, August und November – Preise 
für sogenannte Regelbauleistungen erhoben, das heißt für Leistungen, die von den Bauunternehmen regelmäßig 
ausgeführt werden und die nach der Systematik der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) für die 
betreffende Bauarbeit typisch sind. In Hessen melden repräsentativ ausgewählte Unternehmen des Baugewerbes 
die im Berichtsmonat tatsächlich erzielten Marktpreise (keine Angebotspreise) für insgesamt rund 190 Bauleistun-
gen, die von den befragten Unternehmen ausgeführt werden und sich an der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB) orientieren. 

Wägungsschemata und Methodik 

Den Indizes für Bauwerke, Bauabschnitte und Bauarbeiten liegt die sogenannte Laspeyres-Formel zu Grunde. Das 
bedeutet, dass sich in der Indexberechnung das Baugeschehen des Basisjahres widerspiegelt. Die Wägungssche-
mata ordnen den Bauleistungen Wägungsanteile (Gewichte) zu, mit denen sie in den Gesamtindex einfließen. 
Diese Wägungsschema  w d  in regelmäßigen Abständen im Rahmen von Revisionen an die sich 
ändernden Strukturen im Baugeschehen angepasst. Im Zeitraum zwischen zwei Revisionen bleib  d  
Wägungsschema  konstant, um über einen längeren Zeitraum die „reine“ Preisentwicklung darstellen zu 
können, unbeeinflusst von Änderungen der Gewichtung. 

Aus den von den Unternehmen gemeldeten Preisen für die repräsentativ ausgewählten Bauleistungen wird für jede 
Erhebungsposition (Bauleistung) zunächst die durchschnittliche Preisentwicklung (Landesdurchschnittsmesszahl) 
ermittelt. Aus diesen Landesdurchschnittsmesszahlen werden schließlich mit dem jeweiligen Wägungsschema die 
Preisindizes für die einzelnen Bauwerksarten berechnet. Aus den Indexwerten der vier Erhebungsmonate werden 
die Jahresdurchschnitte ermittelt. 

Die Indizes geben die Entwicklung der Baupreise einschließlich Umsatzsteuer wieder, da es sich bei den Bauleis-
tungen im Wohnungs-, Nichtwohnungs- und Straßenbau in der Regel um Leistungen für den Endverbraucher han-
delt. Erhoben werden die Bauleistungspreise jedoch ohne Umsatzsteuer, weil die Betriebe die einzelnen Leistungen 
in der Regel netto kalkulieren und dann die von ihnen erbrachte Gesamtbauleistung mit der Mehrwertsteuer belasten. 

Absolute Baupreise werden wegen ihrer verhältnismäßig großen Streuung, die vor allem auf unterschiedliche Be-
zugsgrößen und Ausführungen der beobachteten Bauleistungen zurückzuführen ist (verschiedene Bearbeitungsum-
fänge, Maß und Mengeneinheiten für dieselbe Bauleistung bei verschiedenen Anbietern), nicht veröffentlicht. 

Wiederherstellungswerte 

Die Tabelle „Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude in Deutschland“ erlaubt die Ermittlung 
von Wiederbeschaffungswerten für Wohngebäude in Deutsche Mark (DM) bzw. Euro aus 1913 bzw. 1914 entstan-
denen Herstellungskosten in Mark bzw. umgekehrt die Ermittlung von vergleichbaren Herstellungswerten in Mark für 
das Jahr 1913 bzw. 1914 aus aktuellen Herstellungskosten in Deutsche Mark (DM) bzw. Euro. Die dargestellte Ent-
wicklung der Wiederherstellungswerte schließt ebenfalls die Umsatzsteuer ein. 



Revision 

Die Preisindizes für Bauwerke, Bauabschnitte und Bauarbeiten werden in regelmäßigen Abständen einer Revision 
unterzogen und auf ein neues Basisjahr umgestellt. Ab dem Berichtsmonat Mai 2024 erfolgt die Umstellung von der 
bisherigen Basis 2015 auf das neue Basisjahr 2021. Mit der Umstellung wurden alle Indizes ab Februar 2021 neu 
berechnet. Weiter zurückliegende Ergebnisse werden nicht neu berechnet, sondern nur formal auf das neue Basis-
jahr umgerechnet. Die auf der alten Basis 2015 ermittelten Preisindizes verlieren damit ihre Gültigkeit. Auch die 
Wiederherstellungswerte wurden ab Februar 2021 angepasst. 

Ein wesentlicher Punkt jeder Indexrevision ist die Aktualisierung der zugrundeliegenden Wägungsschemata.  Zudem 
wurden die Bezeichnungen einiger Bauleistungen beziehungsweise Bauarbeiten (beispielsweise bei den Nieder- und 
Mittelspannungsanlagen, die nun als Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen bezeichnet werden) 
angepasst. Zudem wurden zehn neue Bauleistungen in die der Berechnung zugrundeliegenden Wägungsschemata 
aufgenommen.  

Berechnung von Veränderungsraten 

Die Indexveränderung von einem Zeitpunkt zum anderen wird üblicherweise als Veränderung in Prozent ermittelt 
und errechnet sich gemäß folgender Formel 

( neuer Indexstand 
x 100 ) – 100 

alter Indexstand 

Das Ergebnis ist – von geringfügigen Rundungsdifferenzen abgesehen – von der Wahl des Basisjahres unabhängig. 
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